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schaft 

Der Autor greift die Diskussion zur doppelten Staatsbürgerscha[t auf und 
wendet sich kritisch gegen Politiker, die deren rechtliche Zulässigkeit in Frage 
stellen. Er zeigt, daß bereits das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz des 
de~ttschen Kaiserreichs (1913) großzügige Regelungen für Ausländer vorsah. 
Das völkische Staatsbürgerscha[tsrecht, auf dessen Grundgedanken heute bei 
der Ablehnung der doppelten Staat.sbürgerscha[t noch zurückgegriffen wird, ist 
ein Produkt der nat.ionalsozialistischen Gesetzgebung. Erst in dieser Zeit erhält 
das multikulturelle Ausländerrecht des Kaiserreichs seine bis heute fortwir­
kende Ylationale Beschränkung. Die Red. 

Keine Definition von »Deutschtum« im RuStAG 

Ein »Staatsstreich durch das Parlament« war für [sensee der Einbürgerungsanspruch 
für die seit langem hier lebenden, vor allem hier geborenen Ausländer und aus­
ländischen Ehegatten Deutscher unter Hinnahme doppelter Staatsangehörigkeit'. 
Art. J 6, J 16 GG garantierten »die Institution der Staatsangehörigkeit in ihren her­
gebrachten Strukturen«. Durch drei Millionen Menschen, die »keine kulturellen 
Vorleistungen, keine Annahme auch unserer gesamten Wcrrordnung« erbringen, 
»sich nicht zur Gemeinschaft des deutschen Volkes bekennen«,werde es autoritativ 
»umdefiniert«. Dem Parlament sei untersagt, »dag man die Verfassung völlig aus dem 
Blick lägt, wenn es um die Fundamente des Staates geht und damit die nationale 
Einheit planmäßig aufgesprengt wird und nationale Minderheiten geschaffen wer­
den,,; es bestimme mit den Staatsangehörigen seine demokratische Legitimations­
grundlage und könne sich kein Volk nach politischem Geschmack und Bedürfnis 
herbeidefinieren' . 
Für Scholz geht das Grundgesetz »von einer prinzipiell geschlossenen Vorstellung der 

I Arbcilscnlwurf des Bundcsinncnmin.lsters für t.'~n Erstes GeSetl zur Reform des deutschen Staatsangc­
horigkeitsrechts, Pressemiueilung vom I}. I . '999: §§81 AusIG-E, §4 Ab,.} RuStAG-E (Einburgerungs­
anspruch fur junge Ausländer), §§ 86 AusIG-E. § 8 RuStAG-E (Einbürgerungsanspruch fur Amliinder mit 
längerem Aufenthalt), § 87 AusIG-E (Einbur~erung"nspruch fur F.he~atten). 

> Joscf Isensee, - E i" StaatsstreIch des Parlament' - , Interview, in: Die Wdt (DW), Berlin 6. I. 1999, S. 4, s. a. 
ders. , in: Rol[Srobcr(Hrsg.), Festschrift für Gcrd Rocllecke, '997,S. !}7 H., 142, 141, 146. So auch Andrea, 
Schmidt MdB, Justitiar der CDU/CSU-Bundesta~sfraktion; "gI. KarhMma Gclmsky, Minderheitenschulz 
und Staats,ngehorigkeit, Franklurter Allgemeine Zeirun~ (FAZ) 19.2.1999, S. 12. Wegen der moglichcn 
tii rkischsprachigen MindcrhClt verhinderte die CDU/ CSU 1994 den fast einstimmigen Vo rschlag der 
Gemeinsamen Verfassungskommission fur Art. lob GG: .Dcr Staat achtet die Identit:H der ethnischen, 
kulturellen und sprachlichen Minderheiten.; dazu Erleh Roper. Minderheitenschutz im Vielvolkerstaat 
Deutschland, Deutschbnd-Archiv t991, 6>5 H., 615. 
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544 Staatsangehörigkeit im Sinne der Homogenltät des Staatsvolkes aus; die dauerhafte 

und wesensmäßige Zugehörigkeit der Staatsangehörigen sichere das ius sanguinis; »es 
tradiert und ptlegt die gemeinsame Abstammung (sid), die gemeinsame Sprache, die 
gemeinsame Rellgion" die gemeinsame Kultur«', »Deutschlands Kultur und Eigenart 
und lhre Wurzeln lebendig halten« will die CSU, »keine multikulturelle Konflikt­
gesellschaft«: »Das von Rotgrün bewußt gewollte millionenfache Entstehen doppel­

ter Staatsangehörigkeit (ist) eine radikale Abkehr von bewährten Grundsätzen und 
verändert tiefgreifend das Verhältnis von Bürger und Staat«', Für die CDU birgt »die 
generelle doppeire Sraat,angehörigkeit« »die Gefahr, daß man versucht, dauerhafr in 
zwei Welten leben zu können und zu wollen.,e. Obwohl sie mit der deutschen 

Rechtstradition vereinbar ist, wurde die Reform wegen des fehlinterpretierten Ergeb­
nisses der Landtagswahl in Hessen abgeschwächt: Die hier geborenen Ausländer 
werden Deutsche und müssen zum 23. Geburtstag für die deutsche oder ausländische 

Staatsangehörigkeit optieren; die besonderen Einbürgerungserleichterungen für die 
ausländischen Ehegatten Deutscher entfallen; Mehrstaatigkeit wird aber bei Einbür­
gerungen hingenommen, wenn die Entlassung aus der ausländischen Staatsangehö­
rigkeit nur mit besonderen Schwierigkeiten möglich ist? 
Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22.7. 191} (RuStAG)' hat nur 
formale Regelungen. Wie in § 132 Paulskirchenverfassung vom 28.3.1849 war ob 
des gemeinsamen Indigenats in Art. 3 Abs. 1 RVais Komplex der Rechte und Pflichten 
aus der Staatsangehörigkeit mittelbar Deutscher, wer die eines Bundesstaats hatte, § 1 
RuStAG; nur die Bewohner des Reichslands Elsaß-Lothringen, Ausländer im Reichs­
dienst mit Diensrwohnsitz im Ausland oder einem »Schutzgebiet« und die Einge­
borenen hatten die unmittelbare Reichsangehörigkeit. Der Charakter des Kalser­
reichs als Staatengemeinschaft vermittelte als Komprorniß zwischen der Idee vom 

Einheitsstaat und der fortdauernden EXlstenz der Einzelstaaten die Reichsangehö­
rigkeit grundsätzlich nur durch die Zugehörigkeit zu einem von ihnen' - wie ln 
An. 17 Abs.1 Satz 2 EGV Erwerb und Verlust der Unionsbürgerschafr von Jer 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates abhängig i,t'o. Die Vereinigung der deut­
schen Staaten beseitigte ihr Staats bürgerrecht nicht; »es bildet im Gegentell ordent­

licherweise die Grundlage und Voraussetzung des Reichsbürgerrechts«". Das galt 
auch in der Weimarer Republik; es gab keine Landesangehörigkeit ohne Reichsan­
gehörigkeit". Die föderale Regelung verhinderte aber, so die SPD, bei zunehmender 

3 Im KernLlnd der Ghubtns~palLung und des dreißlgjahtigen Krieges! J Iervorhebungc-n der Verfasser. 
4 Rupen Schnlz fur Op !Lo nsmodd l m It ruhender Su.:nsangehorig k(' ir, Interview, In: D W, 16.2.1999, S. 4. 

so wIe ScholdArnd Uhle, Su:usangchol'lgkeit lind Gru ndgt'S"ct t., NJW 1999, f} lo ff.! ISll. 
Be s-chluß des P:trt \: ltap am 16. I. 1999, in: D:ts Pnrl.lmcnc, Bonn 29. I. 1999, S. 21. Die doppc.he Sta:Hs­
angehongkeit des CSU-Europ:labgcordnert'n Ouo vön l-IJ.bsburg ist fur die baycnsche S[aa tsreglerung 
hmnehmbar; vgl. Anrwort auf eine mundliche Anfragt , LT-Pror. 14/9 vom 27· I. 1999, S. 399. 

6 Bunde!i"ursrandsbeschluß a.1ll 9. I. [999, In: A.kluellt.r Dienst der CDU-Bundcsgeschahsslcllc Nr. z vom 
11. I. 19~9. 

7 Die OpllOilsregclung haue schon § 29 SrAG-E von SPD und B 90/GRUN E, BT-Drs. '4/4 53 vom 
J6.}. 1999, von der Bundesregierun l:; UbCrnOIllIlH.' fl im Gesetz.entwurf zur Reform des SU.11S;1 11gehort g­
kcn.srcchts, BT-Drs. '4/744 vorn 11.4, 1999; ebc l'!o Gesetz zur Reform des Staatsangehongkcltsre t.hts vom 
15· 7· '999, BG BI. I S. r6I8 ff. Solche Oprionsbts ti mmungcn haben u. a. Be lbien, Dancmark, Finnland, 
Isbnd, Luxemburg, Norwegen, SchwCI l-; vgl. Anrworc des P:arl. SI:t;1tssekretars FrilzRudolf Korper In der 
Fragestunde, BT-Pror. 141.!9 vom 14.}. 1999, S. 2}68D. Zur mogli chen 2:thl Einburgcrungsbcrcchrigrer 
Antwort de.5 ParI. Sta,Hssekret2rs Kö rper VÖi1l 6. 1 I. [998 auf el ne SchrifrltL:he AnfrJbe, lrr-Drs. 14/} So S. 9. 
RGBI. S. 58 J (f. Seir dem Gesetz. vom '5.7. 1999 Staarsangehongkeltsgesclz (StAG}. Zur rechtshls(on· 
sehen Ennvicklung Be)"told Hub i.' )", Die Beratung: des Rc[chs- und Slaats,mgehorigkCl lS bCSel:Le5 im 
Demsehen Reichstag, In: Klaus Ba r--:l.lI gIK!al/s Loychcr/Chnswph Schumac/'er (Hrsg.), Aufenthlh -
Niederlassun g - Einburgenmg, B:tden-Baden [987 , S. 181 H. 

9 Vgl. Lud-wig Dambusch, Die Verfassung des Deutschen Relch(' s, Bcrlin '910, Anm. I, IL [. zu Arr.3. 
[0 Vgl. z.uletZt VGH Mli nchcl/, VwZ 1999, 1971-
11 {Jaul L tbandlOtto l\.hiY~ 1' Deut-St:hcs Relchs5taatsredH, Tublngcn '919, S, '19 und 47 f. 
12 VgL Gerhard Amc!JHtz, DlC Verfassung des Deutschen Reic hes, Berhn '933, Anm. J zu Art. 110. Kritisch 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1999-4-543 - Generiert durch IP 216.73.216.0, am 11.03.2026, 03:52:49. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1999-4-543


binnenstaatliche Gren zen üb erschreitender Arbeitskräftewanderung »die national e 

und politische GleichsteJlung aller deutschen Stammes und Staatsangehörigen« 'l . 

Über das Medium einer Bundesmatsangchörigkeit w urd e di e Reic hsangehörigkeit 

scho n nach § , Abs. , des Gesetzes über die Erwerbung und den Verlust der Bundes­

und Staatsangehörigkeit vom 1. 6. 1~70" verminelt. "Das Verhältnis von Staats- und 

Reicbsangehörigkeit ist so gestaltet. daß die Staatsangehörigkeit als d" prinzipale 
Rechtsverhälrnis, die Reichsangehörigkeit nur als Ausfluß derselben erscheint. Die 

Verleihung der Staats- und Reichsangehörigke it und die Entlassu ng aus dem Staats­
und Reichsverband e steht den Behörden der Einzelstaaten zu «". N ach den Gese tzes­

motiven widerspräche es - auller der Pflicht Zur Aufnahme von Angehöri!:cn anderer 

Bundesstaaten, die zu gleich mehrere Landesangehörigkeiten haben konnten - " im 

allgemeinen dem Begriff staatlicher Selbständ igkei t, das freie Ermessen des Staates 

darüber einzusch.ränken, wem er die Aufnahme unter sei ne Angehörigen gewähren 

oder versagen will «'''. Daher gab es keine reichseinheitlichen Einbürgerungskr iterien 

und in den Bundesstaaten keine Regelung "des Deutschen«. 

Da die E inbürgerung (Naturalisation) nur durch die Bundesstaaten, nicht das Reich 

erfolgte, gab es Probleme" und den Wunsch na ch gemeinsamen Richtlinien, da nach 

19'3 jeder Bund,'sstaat ei ner Naturalisar.ion widerspreche n konnte. »Da die Einbür­
gerung im Ermessen der Einzelstaa ten lag, war Preußen bestrebt, diese unter Hinweis 

auf nationale Interessen für ein einheitliches Vorgeh en z u gewinnen ... In der Praxis 

bli eb dennoch aufgrund der jeweiligen Interessenlagen sowie des gegen eine zu große 

Einflußnahme des Hegemonial staates Preußen gerichteten Beharrens der Länder auf 

ihrer Entsc heidungsbefugnis d ie Möglichkeit zu einer großzügi gen Auslegung der 
Bestimmungen offen/. 

Die Konflikte dauerten in de r Weimarer Republik an, vor allem zwischen Preußen 

und Bayern um die Dauer des Inlandsau fenthalts vor der Einbürgerung. N ac h dem 
Regierungsantritt von NSDAP-Innenminister Frick "berief (Thüringen) sich auf den 

zuvor von Bayern vertretenen Standpunkt, die E inbürgerung ,fremdstämmiger und 

vo r allem fremdstämmiger Ostausländer< se i >wege n der Erhaltung der E igena rt und 

der Abwehr kultur- und rassen feindlicher Elemente< unerwünscht und erklärte, bei 

>Angehörigen der jüdischen Rasse werde (es) auch bei längster A ufenthaltsdauer 

keinen Grund zur Einbürgerung sehen' . '? D oc h ko nnte sic h Preußen bis zum Sturz 

der Regierung OttO Brau n im Reichsrat durchsetzen. Es gab keine zwingend e re ichs ­

einheitliche Regelung, nur Absprachen der Innenmillis ter und Stellungnahmen des 
Reichsrats für di e Einzelfallprüfungen'o. 

zur ,'lU t" Iw;ton.s<:h tr'k.I:1r11l'hcl'I Kes1.uftcn St;\:t.tU figehOI"Ig.h·lt ... n:!;c lun ~ Jullll } l-1au~lJ~k. OculSches und 
pr(, lI l~lsches Su atsredlt, Bc-rlill '9.3°, S. '94 ff. 

J) M~x Qunrck MdR, RT-Pröl. 1)II S4 vom .!y . 5· ' 913, 5, 5296((., P 97. 
14 BGBI. des NorddcUlschcn BUIldc5, S. 355., 1ll: Hemnch TYI~p~/. Quellcns-:l. mmlung zum Deutschen 

Rcichsstaat srcC"ht. Tubr nge-n 19 .!2, S . .!.!2.ff. 

1 s GcO)'g MrycrsIAm('lJ ttt;: , Lehrbuch dC$ dCUlschen StaatSrct:llls, Bd. I, 8cr1.0 '914. S . .!. 4j f. 
16 D(w,basdJ (FIl . 9). "nm . rLS+ Zu Art.} RV.S.:t. PJJtltpp Z01'1l, D:\s St'ltlu:rccht des DCuI5chcn Re1cht:s, 

Bor!> n t 95, 5.)4'lff. 
17 So die Elnburgeru ng eine,. VOll Preußen ,,15 bliugef Auslander ausgewloI:se noCl1 Russell In Sachsen-Cobllrg~ 

Go [ h~, vgl. \t'(ther Jdlmck. Vert:usul'Ig und VCl"'w:11tunG des Rt:lc hes und der LandeT, Lelpz.ig 191.7. S. 9. 
18 Rcgm~ Just.1 Elnburgerungspolltlk und Embu q;<: rungspr,n.: is In DcuI,schl;J tld von [87 J -19' J. AWR-Bul­

ICI," ' · jll,,8, 5.8 , (( .• 8). 
19 Vgl.JUSL (Fn. 18). $.95. und Beneht der SachsiKhen Cenndschaft ßerl in an das Sachs ische Mlll lSrc !"llllll 

der auswan igcn Angd cgen hcilen vorn [ l. I. 193 I (AuszuS) und Einspruch Thllrin~cns gegen eine Eln­
buq;crunf; In Bremen wegtu "Frerndr:lssighlt .. des Bewerber." (Aus~ug). zit. cbd., S. 10J f. und 104. Zum 
Rcdenklichkclts \' erf:t hrcn 1-J <1I~(hck (Fn. I .l ), S. 10:2. f. 

1. 0 Vgl.}HH (FIi . 18). S. 89 ff., Ric h tlin](~ n fur die Behandlung von ElI1burgerungs:il.ntl'2gen \'om 1.6. '92', ZH. 
cbd ., $. 100 H., Rundschn'lben des RCI,-hsmncnnllnlstcrs. FreIherr vOn G:tyl (DNVP) ;t11 dIe Land(,!ir~ ­
gicnll'lgen und d:15 Prc::ußische Innt'nminl.$lt l"lUm vom J. 10.19' J. (Auszug), S.IO~ f. 

545 
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M ultikulwrelles Kaiserreich 

Zur »völkischen« Neutralität des RuStAG-1913 trug gewiß die multinationale 
Herkunft der Fürstenhäuser" und vieler Adelsgeschlechter bei - trotz oft hem­
mungslosen Nationalismus. Zeirrypisch kam es in Reichstag" und Schrifttum') zu 
antipolnischen und antisemitischen Reden rechter Parteien vom "überlegenen 
Deutschtum« - wie heute bei Polemiken gegen Türken. Sogar im klassischen Ein­
wanderungsland USA wollten die »WASPs« die Immigration von Katholiken vor 
allem aus Ost- und Südeuropa sowie Juden verhindern, wofür die lange Depression 
nach dem Bürgerkrieg Zustimmung gab. In der von konfessionellen Gegensätzen und 
den anti-Modernisteneiden Papst Pius X. geprägten Gesellschaft des Kaiserreichs 
müssen über das Rechtliche hinaus die religiösen Konflikte der norddeutsch-prote­
stantischen Reichsführung und Reichstagsmehrheit mit dem auch für BRD-Katho­
liken schwer verständlichen polnischen Katholizismus sowie die sozialen Probleme 
mit den zuwandernden polnischen Ungelernten und »galizischen Hausierern« be­
dacht werden. 
Da die Bundesstaaten, vor allem Preußen, wie das Reich vielsprachig und multikul­
turell waren, verlangten sie von den BürgerInnen keine Deutschkenntnisse. Nicht­
deutsche Abgeordnete, »die des Deutschen nicht mächtig waren«, konnten ihre 
Reden im Reichstag (§45 Abs.l GO), preußischen Abgeordnetenhaus (§4T Abs.l 
GO) und Landtag (§42 Abs.2 GO) als Ausnahme vom Mündlichkeitsprinzip ab­
lesen. Die rund 6% der Abgeordneten wurden in den Reichstagswahlergebnissen als 
Polen, Dänen, Tschechen, Elsaß-Lothringer aufgeführt". Nach Art'73 PreußLV­
'920 konnten die Provinziallandtage "durch Provinzialgese tze neben der deutschen 
Sprache zulassen: (a) eine andere Unterrichtssprache für fremdsprachige Volksteile, 
wobei für den Schutz der deutschen Minderheit zu sorgen ist; (b) eine andere Amts­
sprache in gemischtsprachigen Landesteilen«. 
Nach der letzten Volkszählung 1910 lebten im Kaiserreich 58952 000 überwiegend 
Deutschsprachige und 5859000 Menschen, die belgiseh, dänisch, französisch, litau­
isch, niederländisch, polnisch, tschechisch redeten, ohne friesisch und sorbisch als 
heute akzeptierte Minderheitensprachen. '260000 davon waren Ausländer, meist 
»Gastarbeiter«, 4699000 deutsche Staatsangehörige, wovon nur 25°000 deutsch 
konnten. In Preußen waren von 39900000 BürgerInnen 4412000 aus nicht deutsch 
redenden Volksstämmen, 11,6% der Bevölkerung". Deutschkenntnisse waren keine 
zwingende Einbürgerungsvoraussetzung in § 8 RuStA G- I 9' 3; die Bundesstaaten 
verlangten sie in ihren Richtlinien nur im RegelfaLl"; nötig waren Geschäftsfähigkeit 
nach deutschem Recht oder dem des Heimatlands, unbescholtener Lebenswandel, 
Wohnung oder Unterkommen - bei Dienstboten, Gewerbegehilfen und Arbeitern, 

21 Zur Rcchtsstcllun~ des Monarchen als Organ des Staates MeyerslJlnschulz (Fn. 15), S. 270H. So wurde ein 
Ausla.ndcr, der in einem deutschen Staat zur Regierung ka m, ci nschl icß lich seiner Frau und N achko mmen 
mit der Th ronbestei gullß Deutscher; v ~ l. cbd., S,l.p. f. 

l.l So Ernst Giese MdR (Deutsch-Konsefvatlve Parcei), RT-Pror. r)/I53 vom 28.5.191), S. 5282; Rlchard 
Herzog (DsWV), Kr .. Prot. IJ/14 vom 27 .. 2. .. 1912, S .. 275, und IJ/15J. S. 5289. 

2.J Graf Hue de Gnus, Handbuch der Verfas!)ung und Verwalrung in Preußen und dem deutschen Reiche, 
Be.rlin 1902., S. 40: ,.Die Bevolkerung des preußischen Staates ISt zu fas t 21 J evangelisch und' vorwiegend 
dCUl:-ch. Dem Vordringe!l des po[ ni.<.ic\'cn Elcme!Hs im OSICt! der Mon.uelue wird durch Forderung 
deuucher Ansied lun gen und Hebung de s deuu;chcn ScllUlwesen..s t'.ntgt.g~ngewi.rk[..{( Bel ElDburgerung'cn 
»wird Insbesondere die Nationalität de.s Amrap tellers zu bc-rucks ichtigen sein, damit die vielen nicht­
delHsehen Elemente 101 Dcmschen Reich nicht noch weitere S~rkung erf:ah .. ~n "'; Hugo Retchelt, Verfas­
sun l;;sgesct7 .. buch ruf Preußen, Berllll 1914. S. 89J. Fn. 9 zu §9 Abs. J Satz 1. RuStAG. 

24 Vg1. M,u; Sdn .... arz (Hrsg. ), MdR - BH)graphl$chcs f-bnd buch der Rt'ichs t;t ge, Hannover 1965. 
25 Zur Binnenwanderung vor allem In Preußen KryJtyn.J Mllrzynowfka, Die püllll schen Erwc r lJ s,ll1 ~ w;tn­

derer im Ruhrg('bil:t \'''-:lhrend der Ja hre 18Ro-1914, Donmund (Dis$.) 1979 . 
26 So Nr. 7 der EinburgerungsbeS(immun~en des Konlgreichs S~t hscn. 
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die keine eigene Wohnung hatten, gegebenenfalls im fremden Hausstand -, aus­
reichendes Einkommen, was die Gemeinde oder der Armenverband prüfte, und 
die iederlassungsabsicht (a nimus manendi)'l Das ;"5 sanguinis genannte Abstam­
mungsprinzip war trotz nationalistischer Äußerung~n '>völkisch" neutral, so sehr 
reaktionäre Politiker wie Bismarck gegen nicht deutsch redende Inländer oft aus­
länderrechtliche Maßnahmen einleiteten''. 

Bekenntnis zum "Dnttschtum« du.rch die NS-Zeit 

Das völkische Staatsangehörigke'tsrecht begann mit der NS-Machtübernahme. Im 

Rundschreiben vom 15 .3.1933 an die Landesregierungen und den Reichskonunissar 
für das Preußische Innenministe rium verfügte Reichsinnenminister Frick, von der 
Einbürgerung ost jüdischer Ausländer abzusehen, ihre Zuwanderung abzuwehren 
und zu entfernen, wer sich unbefugt im Inland aufhielt". Reichseinheitliche Vor­
schriften zum »Deutschtum« gaben die Nürnberger Gesetze. Die Staatlich.keit der 
Länder war aufgehoben, an die Stelle der durch sie vermittelten Staatsangehörigkeit 
trat die Reichsangehörigkeit". Auf »Staatsangehörige deutschen oder artverwandten 
Blutes, der durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, dem 
Deutschen Volk und Reich zu dienen «, beschränkte das Reichsbürgergesetz vom 

lj.9. J935 J ' die St"atsangehörigkeit (§ lAbs. 2) und das Reichsbürgerrecht (§ 2 
Abs. I). Staatsangehöriger war nach § I Abs. I, wer dem Staatsverband des Deutschen 
Reichs angehört und ihm dafür besonders verpflichtet ist. "Durchdrungen von der 
Erkenntnis, daß die Reinheit des deutschen Blutes die Voraussetwng für den Fortbe­
stand des Deutschen Volkes ist, und beseelt von dem unbeugsamen Willen, die 
Deutsche Nation für alle Zukunft zu sichern«, verabschiedete der Reichstag parallel 
das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre"- Die dem 
Reichsbürgergesetz zugrundeliegende Motivation (rassischer) Homogenität war von 
vornherein die neue völkische Politik des NS-St"ats. Das neutralere, noch heute 
geltende Staatsangehörigkeitsrecht sollte kein Damm dagegen sein. 
Das Grundgesetz setz t die Staatsangehörigkeit und ihre Regelung durch einfaches 
Gesetz voraus; die Art. 3, 16, 33, (J4 Nr.2), 116 ergeben kein Gesamtbild)). Da 
Art. 116 Abs. 1 Satz I GG wie § 1 RuStAG für den Status des Deutschen auf den 
Besitz der Staatsangehörigkeit abstelle, hat der Gesetzgeber breiten SpieLraum zur 
"Regelung der Voraussetzungen für Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit und 
damit auch der Kriterien, nach denen sich d,e Zugehörigkeit zum Staatsvolk be­
stimmt"l'. Für die Vertriebenen als Status-Deutsche neben den Staatsangehörigen (§ 1 
Abs.1 Satz I) hat § 6 Abs. I BVFG eine Legaldeiinition der Volkswgehörigkeit. Mit 

2.7 Vgl. Dambtt$cb {Fn.9}. Anm. 11.$ .5- zu A.rt.} RV, Meyers/Am'dmf z (fon. 15), 5,146, Laband/MnyeT 
(rn. ,, ), $. 5' f •• Jel/mek (Fn. ' 7), 5, )8. 

~8 Au.sf. Htl(JchrK (Fn. T 2), 5,101 f. S.a. Prof. Gt'rh.trd Lehmbruch, Lcscrbricf 10 SuddcU1S(: hc Zc-itullg (52), 
Muncht'n 21 . I . 19.99, S. J 1. ZU!' Ausweisung von 40.000 Pi)ll11 sch .~pr;\dl1gcn durch Bism.1.rck P;'Iul Dom­
bck MdR ~ ~ VenrCln der Polen, RT-P rot. 13/ 153 vom 28. S. 19'}. S. 51SII. 

19 Vgl. Just (Fn. d~), S. 96, Rundschreiben S. 106. 
30 § I Ab~. 1,.2 VO uber die deutsche $taatsangehongkc it vom S. 2. 1934 (RGBI.I , S. 85) aufgrund Art. 5 des 

Gese lzes uber den N cu.\ufb:w des Reiches vom 0 . 1. 19J4 . RGBI. I, $. lS. zuvor Vorlaufiges Ge.$c l:L Zur 
Glcichsch.\lrung dl'r L;tnder mit dem Reich vom 31. 3· IY33 . 

)' RGBJ.I, 5" '46, 
)2 RGBJ. I, 5. "46 f. 
jJ Fur viele Theodoy M.llmzlClInH'Y Dung, Grundgesetz, Loseblarckonunem:u, Munchen, Rdn.r. 2 z.u 

Art. 116. 
)4 BV"fGI' 8), ) 7 (f., p, 
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bedenklicher Nähe zur NS-Terminologie" fordert es den unzweifelhaften Willen, im 
Verrreibungsland zur deutschen Volksgruppe zu gehören, und das ausschließliche 
Bekenntnis zum deutschen Volkstum als national geprägter Kulturgemeinschaft 
durch Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung und Kultur, sofern das sub­
jektive Bekenntnis tatsächlich möglich war; obwohl es ein Rechts-, kein ethnologi­

scher Begriff sei, ergänzte das Kriegsfolgcnbcreinigungsgesetz vom 21. 12. 1992 für 
die nach dem 31.12. 192} Geborenen in §6 Abs.2 BVFG i.d.F. vom 2.6. 1993 aus­
drücklich und ausführlich die Notwendigkeit deutscher Abstammung16

. 

Mögliche doppelte Staatsangehörigkeit seit J91J 

Die doppelte Staatsangehörigkeit hat in Deutschland seit langem Tradition: 
- Nach dem Grundsatz staatsangehörigkei~~rechtlicher Familieneinheit durch An­
knüpfun~ an den Mann (Heinrich von Treitschke: "Obrigkeit ist männlich«), wurden 
die ehelichen Kinder Deutscher Deutsche, §4 Abs. 1 RuStAG-1913, auch wenn sie 
durch die Mutter zusätzlich eine ausländische Staatsangehörigkeit hatten oder eine 
dritte bei Geburt in einem Staat mit ius soli. Daher waren Kinder aus konfessionell 
gemischten Ehen in der Religion des Vaters zu unterrichten, wenn die Eltern sich 
nicht auf eine anderweitige Erziehung einigten". In der Stimmung gegen die moder­
nen, die Gesellschaft verändernden Kräfte entstand um 1900 eine immer offenere 
antifeministische Strömung »in einem wirren Ideenmix aus Altherrenphantasien, 
Minderwertigkeitskomplexen und Existenzängsten bei den Männern, Angst vor 
Identitätsverlust bei bürgerlichen (Haus-)Frauen, biologisch-rassistischen Vorurtei­
len und nationalpatriotischen Gcbärappellen«, die den verbandsorganisarorischen 
Kern im 1912 gegründeten "Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation« fand; 
das antisemitische Hetzblatt "Der Hammer« nannte die in der Frauenbewegung 
engagierten Frauen, Juden und Sozialdemokraten gar innere Reichsieinde1s. 
- Ausländerinnen wurden Deutsche durch die Ehe mit Deutschen, § 6 RuStAG-

1913, ohne regelmäßig ihre Staatsangehörigkeit zu verlieren, vor allem nicht in 
Staaten mit ius soli; sonst bekamen sie diese nach dem Tod des Mannes oder der 
Scheidung zurück, auch wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit behielten. Um­
gekehrt verlor die deutsche Frau - wie in einigen Staaten mit Strengem ius sanguinis­
mangels rechrl.icher Eigenständigkeit und selbständiger Staatsangehörigkeit diese, 
wenn sie einen Ausländer heiratete, § 17 Nr.6 RuStAG-1913 - die SPD verglich es 
mit dem fehlenden Frauenwahlrech t"" -; die frühere Deutsche hatte nach dem Tod des 
ausländischen Mannes oder der Scheidung einen Einbürgerungsanspruch, § 10 RuSt­
AG-191)"". Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG schränkte die Folge ein, sie entfiel als Verstoß 
gegen An.3 Abs.2 GG zum 1.4.1953 (An. 117 Abs.1 GG)"; nun verlor ein/e 
Deutsehe/r ohne schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde für den Wohn­
sitz oder dauernden Aufenthalt im Ausland die deutsche Staatsangehörigkeit, § 17 

35 F:lsr wortllch Wie Abs. 2. Satz. I Rd Erl. des RMl vOOl 29-)_ 1939 ubcr d ie d t'utsche VolkszugehongkcH im 
Pro[(;ktol.lt Boluncn und Mahrtn. RMB li V S. 7SS. 

)6 Il:.z uJurgert N ,lbcd (tn d, Erl:tute l'Ul lgcn 5, J zu § 6 ß unduvc:rmcbcncngcscr7 vom 2J.1 0. 1961 (BVFG), 
Ln: Das D euisc), c Bund.es rccht, Los (.'b lattausg~be, B;td el1~B aden , Srand i\1:-ti 1998; Gum er Renner. Gru nd­
~e~e t7. und dcutscht St3a[sangcho ngkt ir, NJ 1999. 230 H., 231. 

37 Ygl. f-/II<! dl! O tdß (Fn. 23), S, '100, 
38 J~rgen Sc!Jm,dr. Re z.. vo n Urc Planen, i\I\UfeITI IiH:ill1US Im Kaiscr'r'cich. FAZ 22.2.1999, S. 56. 
39 VSI. bei Huber (Fn. 8,) 
,.0 So ehe Mutter Inl Tcso -F:t ll; V&1. BVerfG E n , 137 H. $.<1 . AnrwOr't der' ßundcsrctj lerung :luf eine Klelllc 

Anfrage, ßT- Drs. 1112 79 5 vom 18. ~. 19 ~5 , S. 11 . 
4' Vgl. BV.rwGE '; , ,,6 C., n . 
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Nr. 212 5 Abs.1 RuStAG a.E Erhält die Frau heute die Staatsangehörigkeit des 
Mannes, behält sie die deutsche auf Antrag grundsätzlich auch, wenn sie nicht im 
Inland lebt". 
Seit 1957 wird die ausländische Ehefrau eines Deutschen nicht mehr automatisch 
Deutsche. Männer und Frauen mußten seit dem S. 9.1969 bei der Einbürgerung die 
ausländische Staatsangehörigkeit grundsätzlich aufgeben, § 9 Abs. 1 Nr. I RuStAG. 
Die rigorose Regelung wurde 1999 durch die Hinnahme der Mehrstaatigkeit unter 
den erheblich erweiterten Voraussetzungen von § 87 AuslG erheblich relativierr'l. 
Wegen der wachsenden Zahl binationaler Ehen - 1996 schon 19,4 %, in Berlin 26% -
wächst die Zahl der DoppelstaarerInnen damit stark. 
- Die (restriktive) Ermessens-Einbürgerung von Ausländern (§ 8 RuStAG-1913), 
vor allem Gastarbeiter und Saison-Arbeitskräfte''', setzte den Verzicht auf die bishe­
rige Staatsangehörigkeit nicht 2.wingend voraus; sie wirkte immer auch für die Frau 
und minderjährige unverheiratete Kinder. In begründeten Fällen wurde die doppelte 
Staatsangehörigkeit hingenommen. »Der Ausländer, welcher sich im Deutschen 
Reich einbürgern lassen will, braucht - nach deutschem Recht - seine bisherige 
Staatsangehörigkeit nicht aufzugehen. Ebensowenig harre nach dem RG. vom 
I.Juni I S70 der Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit durch einen Deut­
schen den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit zur Folge.« Seit 19IJ sei es 
anders, wenn die ausländische Staatsangehörigkeit ohne Wohnsitz oder dauernden 
Aufenthalt im Inland erworben wird. »Indesen gilt dies - vgl. StAG § 25 Abs. 2, J­

nicht unbeschränkt, und auch sonst sind Fälle möglich, in denen der Erwerb der 
fremden Nationalität die deutsche nicht erlöschen läßt, also eine Person zugleich 
Deutscher und Ausländer ist«". 
- Wer die ausländische Staatsangehörigkeit ohne Wohnsitz oder dauernden Aufent­
halt im Inland erwarb, verlor die deutsche, wenn der Heimatbundesstaat der Bei­
behaltung nicht zustimmte (§ 17 Nr.I/§25 RuStAG-19'3). Praktisch wurde die 
Zustimmung fast automatisch erteilt. 1942 verfügte der Reichsinnenminister eine 
Liste der Länder, deren Staatsangehörigkeit erworben werden konnte, ohne die 
deutsche zu verlieren''. Wer heute mit gewöhnlichem Aufenthalt in der BRD mit 
ausdrücklicher Willenserklärung eine ausländische Staatsangehörigkeit erwirbt, be­
hält trotz Art. 1 Abs. 1 Mehrstaaterübereinkommen auch die deutsche;? 
- Einen unbeschränkten Einbürgerungsanspruch ohne Verzicht auf ihre Staatsange­
hörigkeit gab § 12 RuStAG-I9IJ Ausländern, die mindestens ein Jahr in einem 
deutschen Heer oder der Kaiserlichen Marine gedient hatten. Das galt nicht für 
die Anstellung als Offizier in einem Heer, § 14 Abs.2. Doch führte das - wie in 
§§ 17 Nr. 5, 28 RuStAG - meist zum Verlust der bisherigen Staatsangehörigkeit. 
- Ausländer, ihre Frauen und Kinder galten als eingebürgert (§ 15 Abs. 1 RuStAG-
1913), wenn sie mit Inlands-DienstwohnsiLz. eingestellt wurden im Reichsdienst, im 
unmittelbaren oder mittelbaren Staatsdienst eines Bundesstaates, im Dienst von 
Gemeinden oder Gemeindeverbänclen, im öffentlichen Schuldienst oder wenn sie 

.p Bei der EntscheIdung uber den Antrat; smd nach § 1.5 Abs. 2 StAG neben den oHendlchen nun ;\Uch die 
privaten Belange abzuwägen und ist Insbesondere 'Zo U berucksichl igcn , ah der Amragsrelk'r fortbestehende 
Bindungen :tn Dcutschb nd glaubhaft machen k.ann; das hdh vor ;.I llem ]In Isbmischen Rechtskreis 
lebenden deutschen f r:lUCl1 t \'gl. BT-Drs. '<4 / 533. S. 12. Zu den blSIlt' l" igcn Prob lemen vor ;, lIcm der 
mil Ausl ;, ndcrn vcrneIDu:rcn, Im Ambnd kbc f1dc n deutschen FraUt'n Renale hS5eler-SkandclroHlI. 
\'\'enn seme Ai s.lL"\ Br,giut! heIßt, ta ges zeitung (r3z), Bcrltn 18. r. 1999. S. 20. 

43 Zu den Regd uo c,c!l ~chon M itte der 70er Jahre BVa/GF. 37. 217 ff., ;u". 
44 Vgl. Ang~ben vo n Karl l.i cbknechr MdR (SP D), RT-ProL 1]/1) vo m 2).2.1912, S. 254 f. 
45 II'/c)'crs/A mchla z (Fn. q), S. 259. Ebenso BVe !"wG, NVwZ-RR 1999, 687ff. 
46 § 2 va zur Regelung von Sr.':Hsangehorigkc- ir sfrJ.g(:!l vom 2 0 . 1. 1912, RGBI. I, S. 40. 
47 BVertuG NJW '999, 96) ff., DVRI. 1999, .535 ff.! z.um Ubcrcinkommen tl ber die Verringerung der 

Mchrsraatigkell und tib(.'(" die Wchrpllichr von Mchrsraatcrn vom 6. S· 1963, BGBI. II 1969, S. 1953. 
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55 0 in einer von dem Bundesstaat anerkannten Religionsgemeinschaft arbeiteten, sofern 

die Anstellungs- oder Bestätigungsurkunde keinen Vorbehalt enthielt, § 14 Abs. I. 
Ohne VerlUSt ihrer Staatsangehörigkeit mußten Ausländer eingebürgert werden, die 
mit dienstlichem Wohnsitz im Ausland aus der Reichskasse besoldet wurden, § J) 

Abs. 2. Nicht normiert war der Verlust der bisherigen Staatsangehörigkeit. Wertete 
ein ausländischer Staat den D ienst in Deutschland als politischen Treubruch, konnte 
die Staatsangehörigkeit entz.ogen werden, so auch heute, wenn ein Deutscher ohne 
Erlaubnis seiner Regierung in einen ausländischen Staatsdienst trat (§ 28 RuStAG) 
oder freiwillig tritt, also ohne Erfüllung ei ner Wehrdienstpflieht, Genehmigung nach 
§ 8 WPflG oder Berechtigung aufgrund eines zwischenstaatlichen Vertrages in aus­
ländische Streitkräfte eintritt, §§ 17 Nr. )12 8 StAG. Er konnte die deutsche Staats­
angehörigkeit verlieren, wenn er im Ausland lebend bis zum 31. Lebensiahr die 
Milität-Dienstpflicht nicht erfüllte oder zurückgestellt war (§ 26 RuStAG), im Krieg 
fahnenflüchtig wurde oder trotz kaiserlicher Aufforderung nicht zurückkam (§ 27 

RuStAG)" 
- Endlich ist Deutscher, wer von der NS-Regierung aus politischen, rassischen oder 
religiösen Gründen ausgebürgert wurde'" und nach dem Krieg nach Deutschland 
zurückkehrte, An. 1 16 Abs. 2 Satz 2 GG, auch wenn eine fremde Staatsangehörigkeit 
angenommen wurde 'o; Ausgebürgerte und ihre Abkömmline sind unbeschadet des 
Erwerbs ei ner fremden Staatsangehörigkeit oder des Dienstes in einer fremden 
Streitkraft auf Antrag wiedereinzubürgern, Art. 1 J 6 Abs.2 Satz I GG, behalten 
also die fremde Staatsangehörigkeit". 
Zweifellos erreichte die Zahl der Doppelstaater nicht die heutige; die Fremdspra­
chigen waren rech tlich Deutsche. Doch begründete die rechtliche und tatsächliche 
Möglichkeit eine Rechtstradition . Das zeigt das Schrifttum seit 1870; »Ein Ausländer, 
der sich im Reiche naturalisieren läßt, kann seine frühere Staatsangehörigkeit bei­
behalten; ebenso verliert andererseits ein Deutscher durch Erwerb einer fremden 
Staatsangehörigkeit nicht ipso jure die deutsche«". "Wenn die ausländische Gesetz­
gebung nicht gen au mit der deutschen übereinstimmt, oder wenn nicht durch Ver­
träge etwas anderes festgesetzt wird, wird daher die Häufung der Staatsangehörigkeit 
in einer Person (sog .• sujet mixte.) unter Umständen zur Notwendigkeit«". 

Doppelte Staatsangehörigkeit in der' ERD 

Die wichtigste Änderung brachte das Bundesverfassungsgericht 1974"- Die ehe lichen 
Kinder deutscher Mütter und ausländischer Väter erhalten rückwirkend zum 
1·4· 1953 »mit der Geburt automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit, ohne Rück­
sicht darauf, ob seine Eltern dies wünschen oder ob dieses in seinem Interesse liegt, ob 
es im Inland oder Ausland geboren wird, wo die Familie ihren ständigen Wohnsitz 

48 DoppcJstaatcr brauchen nach S J Abs. l WchrpfLichtg,cscrz nach Vollendung des 17- l.ebensjahrs und der 
Zusl~lIung der Einberufung eine Genehmigung des Krciswch rcrsatl.amts, wenn $1(,' sich ubcrdrci Monate 
im Lmd da zweiten St~latsj\l1gchorigkelt aufhalten wollen; "gI. Annvon des ParI. Sra:u.ssekreurs Bernd 
Waz vom 11 .8. 1998 lluf eine Schrifchche Anfrage. BT .. Drs. 13J11 Hj, S. 26 f. 

49 So Gesc.[Z uher den Widerruf von EInburgeru ngen und die Aberkennung der dcU[schen StOlats::t. ngeho-
ngkeu vom 14. 7. 19H. RGBl.l, 5' 480. 

'0 Vgl. BV,,!CE 8, 81 fi .• 87f. 
)1 Vgl. BVer!CE 2). ,Sff., 108 fi. 
S! Zorn (Fn. 16), S. 359 L; 1m Onginal gesperre. E:, nenm mehrere Vcrtr:l.ge, daß die Antr"gsteller vor der 

NaruralisJtl011 aus der frem den Su.'l1 sangc!tongkcit entlassen $(.'111 mUsscJl. 
5) ],lImek (Fn. 17), S. 37· 
54 BV.,!CE ;7. 2I7ff., '40ff. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1999-4-543 - Generiert durch IP 216.73.216.0, am 11.03.2026, 03:52:49. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1999-4-543


hat, vor allem auch ohne Rücksicht darauf, ob das Kind nach dem Staatsangehörig­
keitsrecht des Heimatstaates seiner (Eltern) oder des Geburtsstaates zugleich eine 
ausländische Staatsangehörigkeit erwirbt«. Für uneheliche Kinder deutscher Mütter 
galt es schon in § 4 Abs. 1 RuStAG-19 [3, mangels elterlicher Gewalt aber nicht bei der 
Einbürgelllng der Mutter. Mit An. 3 Abs.2 Satz 1 GG sei unvereinbar, daß nach § 4 
Abs. I RuStAG das ehdiche Kind Deutscher mit Ausländerinnen schon immer die 
deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt", umgekehrt nur, wenn es sonst staatenlos ist. 
Das Bundesverfassungsgericht behandelt ausführlich die Staatsangehörigkeit - ihr 
Erwerb sei nicht im freien Belieben von Staatsorganen - und Lage der Doppelstaater, 
deren Zahl sich stark erhöhen werde. Die zwischen dem 1.4.1953 und 31. 12.1974 
geborenen Kinder durften durch besondere Erklälllng in einer Dreijahresfrist mit 
möglicher Fristverlängerung in Einzelfällen die deutsche Staatsangehörigkeit erwer­
ben. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wollte über die sozial-liberale Bundesre­
gierung hinaus, daß sie rückwirkend zum I. 4. 1953 diese stets erwerben, auch wenn 
sie eine fremde Staatsangehörigkeit erhalten, es sei denn sie schlagen die deutsche 
aus". Das hätte viele Probleme vermieden". Doch wurde das strikte ius sanguinis in 
§ 4 Abs. 4 StAG für Auslandsdeutsche eingeschränkt. 
Die Bundesregierung kann die Zahl der Doppel- und Mehrstaater nicht bestimmen, 
vor allem da nicht erfaßt werde, welche Staatsangehörigkeiten ein Kind mit der 
Geburt erwirbt; nach § 21 Abs.2 Nr. J PStG werde nur die Staatsangehörigkeit der 
Eltern ins Geburtenbuch eingetragen, wenn sie keine Deutschen sind und die aus­
ländische Staatsangehörigkeit nachgewiesen ist. Ohne sagen zu können, ob aufgrund 
des ausländischen Rechts Doppel- oder Mehrstaatigkeit entstanden ist", werden 
folgende Zahlen genannt, die es nur für diese Perioden gibt: 
1975/97: 778 378 Kinder aus bi nationalen Ehen (ohne DDR); [982/97' 16 56[ Adop­
tionen; [975/80: 144090 Optionen vor dem J. I. 1975 geborener Kinder deutscher 
Mütter und ausländischer Väter für die deutsche Staatsangehörigkeit; [975/97: 
18663[6 Einbürgerungen mit gesetzlichem Anspruch - meist AussiedlerlSpätaus­
siedler nach § 6 StAngRegG -, der die Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit seit 
1975 nicht voraussetzt (zuvor geschah es meist freiwillig) ohne Einbürgerungen nach 
§§ 85,86 Abs. [ AuslG; [994/97: 64478 Einbürgerungen nach §§ 85 ff. AuslG unter 
Hinnahme von Mehrstaatigkeit; J 98 1/97: 93 5 J2 Ermessenseinbürgerungen unter 
Hinnahme der Mehrstaatigkeit; [945/80: }466 Genehmigungen zur Beibeh?Jrung 
der deutschen Staatsangehörigkeit vor Erwerb einer ausländischen nach § 25 Abs. 2 
RuStAG'? 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erlaubt Angaben für die Zeit bis 
[973. Seit 1953 hätten in der BRD jährlich rund 15 000 deutsche Frauen Ausländer 
geheiratet, etwa 3,5% der Ehen. Die Zahl der im Inland geborenen ehelichen Kinder 

55 Nlchteheliche Kinder deutscher Manncr crh ... lten seit dem 29.6.1971 die deutsche Staatsangehorigkcit 
unter Beibehalmng einer ausland ischen, wenn sie drei J :lhrc rcchrm:ißig im Inland wohnen und den Antr;J.g 
vor dem 1.3. Lebensjahr stellen, § TO RuStA G. Die Gesctzcs:!. I.l JelUl1 g vollzieht den Verlas!>"Ungsbefehl in 
Art. 6 Abs. 5 GG; zu r ent.sprechenden Gleichs tellun~ ehelic.h er lind llichtehe!lr.her Kmder Im Erbrecht 
BVerfGE 44. I H., }o. Die Adoption MlllderjahrigerJ llI eht aber Volljah.riger vcrmmelt kraft Gesctzes die 
deutsche St~;Hsan gehorfg keir, vgl. BVerLl!G DVBI. 1999. 560. 

)6 Vgl. BVerfGE 37. "7 ff., '37· 
57 Zur restriktiven Auslegung der Fnsrcn zulc[Z[ wieder BVeJ";.o G NVwZ-RR 1999.70 H. Zur Zulassigkcit 

wlm ., BVe1G NV",Z-RR '999,40; f. 
58 Deren Erwerb Wird aufg·rund der Stellungnahme des Bundesrats zu , -4 Abs.:> Satz 2 StAG~E (BT~Drs. 14/ 

88 I vom }. 5. 1999) weiterhin nicht uberpruf[ und im Geburtenbuch clngcrragen. Nur die Einburgerungen 
werden ab lOGO als BUl"tdesstatistik erhoben, § 36 Abs. I StAG. 

59 Vgl. Anrwort der ParI. 5ta3tSsckretarin CorneJie 50nntag-Wolgast vom 10.3.1999 auf eine Schriftliche 
Anfr.\ge, BT-Drs. 14/so9, 5. 6ff. Die Manipulation mit Aufenthaltsdauer und Aufenthah.s-gcnchmigung 
zci!!"[ die Behandlung der Ortskraftc der diplomatischen Missionen; vgl. Anrworr von Corndie Sonl1tag~ 
Wo:gasr vom 21. 1. 1999 auf eine Schriftliche Anfr,1ge. BI":...Drs. 14/307. S. 4 f. 

55 1 
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552 deutscher Mütter und ausländischer Väter sei von 19607000 bis 1967 auf über 14 000 
gestiegen und habe dann jährlich rund 12000 betragen, zuzüglich der im Ausland 
geborenen Kinder. Mit denen deutscher Väter und ausländischer Mütter sind es bis 

'973 über 400000 Menschen; dazu kommen von '974, dem ersten Jahr mit Angaben 
im Statistischen Jahrbuch, bis 1998 rund 868000, davon fast 64000 mit türkischer 
Staatsangehörigkeit. Die Bundesregienlng beziffert die bination"len Ehen 1950/97-
ohne die DDR (und bis '956 ohne das Saarland) - auf 1370 46060. 
Dazu kommen die Deutschen, die der NS-Staat ausgebürgert hatte, und die Volks­

zugehörigen nach Art. 116 Abs. I GG; da ihr Status rechtlich der Staatsangehörigkeit 
gleichsteht, behalten sie als Status-Deutsche die bisherige Staatsangehörigkeit. Weiter 
sind Deutsche mit doppelter oder mehrfacher Staatsangehörigkeit die Volkszuge­
hörigen in Polen, die auf Druck der BRD nach Art. 20, 21 deutsch-polni scher Vertrag 
von 1991" neben der polnischen die deutsche Staatsangehörigkeit erhielten; die 
Eingebürgerten, die ihre Staatsangehörigkeit behalten konnten ob unüberw indli cher 
Schwierigkeiten, sie abzugeben, oder nach der Einbürgerung vom Heimatland zu­
rückbekamen, vor allem Türken". Insgesamt sind gewiß über zwei, wahrscheinlich 
fast drei Millionen Ausländer Doppelstaater, die verschiedentlich in herausgchobcncr 
Position pol itisch tätig sind. So war von '979 bis 1983 eine Französin als Deutsche für 
die Bremer Grüne Liste Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, ei nes Landtags; heute 
ist eine Mexikanerin Mitglied der Hamburger Bürgerschaft für die CDU' 

Zusätzlich wurden in der DDR seit der Gründung am 7. '0.1949 zur Realisierung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern entgegen dem RuStAG die ehelichen 
Kinder deutscher Frauen Deutsche. Das Bundesverfassungsgericht hob die gegen­
teiligen Entscheidungen des Bundesverwairungsgcrichts6J auf; die Rechtspraxis des 
anderen deutschen Staates sei mit dem ordre public der BRD (Art. 6 EGBGB) 
vereinbar". Bei etwa 800000 DDR-Deutschen entsprach die DDR-Staatsbürger­
schaft zu dem Zeitpunkl nicht den RuStAG-Anforderungen'l, Es sind großenteils 
Doppelstaatcr wie die Kinder DDR-Deutscher mit Ausländerinnen. 
Pflichtenkollision führen bei mehreren Staatsangehörigkei ten trotz Art. 5 Abs. 1 

Satz 2 EGBGB nicht zwingend zur Anwendung deutschen Rechts, so das Bun­
desverfassungsgericht. Nach zunehmender Meinung im Schrifttum sei das Recht des 
Staates maßgebend, mit dem der/die Betreffende am engsten verbunden sei - in 
der Regel der Staat des gewöhnlichen Aufenthalts". Es gebe kein überragendes 
öffentliches Interesse, Kindern mit fremder Staatsangehörigkeit die Aufnahme i.n 

60 VgL Anrwon von ParI. St,;l;\t-ss ckrcrar Ko rpt:r vom 10.}. 1999 auf eine Schnfrhchc Anfr;lgc, ßT-Drs. 14 / 
1"9. S. 8 ff. 

61 Dtmsch-polnischcr VCl1_rag uber gu te Nachbarschaft und freundschaftliche ZusilmrnCnarbclt vom 
'7.6.1991, BGBI. 11, S, 131.1. FUT die deut5chc Minderheu garantIen der deutsche P"ß Umsiedlung 
oder Arbeit in Dcutschlandi ("Ils di L.: doppelte Sta:ltangchongkei t hier zum Problem Wird, kOlllUc Polen 
aus innenpolitISchen GI1Jnd(:n g(.'gcn dIe der dCUEschcn MlIlderhClt vor~chcl\; \' gl. Hemurnn Schm,du:n­
dorf, Ocr lwtUc P:lß Ist fur die SchkslCl" ;\ud, NVcrs,chcrungOl zur Urnm:dluug, DW 21. I. '999.5.7. 

62 Die Zahl der Betroffene.n I$t nicht bcbnllt; die Praxis wurde bccmlet durch Aufhebung dcr .. Inlands­
klausel .' In § 25 Abs. I RuStAG, wonach durch den Antr:\ gs~r\""l'rb elllcr ausl:tnd ischcn Slailt.s<ln~ehorig. 
kelt die deuts hc nur verlorcngl::ht, wenn der Antra g,srellcr weder Wohnsuz noch daucmdcn Aufe nthalr 
im Tn lnnd h.u. S.ll. Anrwon \'onSlj,J.l.S.tckreta r Claus Hcnnlng chilpcrvom 18.2. 19,99 auf ei ne Schriftliche 
Anfmg,c:. B1'-D rs. 14/}82, S.7L. 8, unter Bewg ;'Iuf du:: Antworten auf 5chrifrhche Anfragen vom 
)0·4· '997. BT-Drs. ,)17601, S. 4, ,o.j. '997, BT-Drs, ,)17690. S. ). 

6) BV.,..",GE 66, ' nff. (Teso-F.U). BV.""GE 72,29 ' Cf. (KI,nger-bll). 
64 BVer[CE 77. I j7 H. (T~so-Bcschlu ß); KdY H~d"ronncrICl/n,cr Romer, Sraats;\ngchongkcusrcdlt. Mun­

ehen 1991. Elnl.G Rdnr. 21. Dazu Roper, Die BUlldesrepublik ka nn die deutsche Staatsangehongkclt ou:hr 
defi meren, DOV 19S!\ , 4S8 ff. 

65 So Berlins Innensenator Wl lhd m Kcweml:j.. vgl. Roper. N;Hton und Recht, ZRP 1987. 40) H .• 405. 
66 Vgl. BVerfCE 37. 217 H., 243. Fur dicJahrh undcnwende Zorn (Fn. 16), S. }60: .. D ie Konfhkte. welche aus 

c.i nenl dcranigen doppelten Staütsburgcrn;.::ht SIch notwcnd ig ergeben mussen, haben Theone: und Pr.1XIS 
in hohem Maße bcschartißt, ohne daß biS Jcra e lO na(tOl~al oder In[crnatlonal brauchbares Reche erreiche 
\""are ... 
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den deutschen Sta.tsverb.nd zu verwehren; die Nachteile der doppelten St •• ts.n­

gehörigkeit - etwa wegen militärisc her Dienstpflicht oder bei St.tusakten wie 

Ehescheidungen - wögen nicht schwerer als die Vorteile". Sie könne durchaus 

von Vorteil sein. »Er besitzt in jedem der beiden Heimatstaaten die gleichen Rechte 

w ie .lle übrigen Staatsangehörigen einschließlich der sozialen Förderung und wirt­

schaftlichen Bewegungsfreiheit und hat die Möglichkeit, sich für das Land zu ent­

scheiden, dem er sich stärker verbunden fühlt«. Das staatliche Interesse an der Ein­

schränkung mehrfacher Staatsangehörigkeit überwiegend alls Ordnllngsgesichts­

punkten genüge nicht, um ein Zurücktreten der verfassungsrechtlich gebotenen 

Gleichstellung von Vater und Mutter im Staats.ngehörigkeitsrecht trotz aller Folgen 

zu rechtfertigen". Doppel- und Mehrstaatigkeit wird in Europa ganz überwiegend in 

der Regel hingenommen6
? 

Gleiches gilt für die poLitischen Teilhaberechte nach der Entscheidung von I 990 ZUm 

kommunalen Ausländerwahlrecht in Schleswig-Holstein und Hambu rg ". Die Län­

der wollten .Veränderungen in der Zusammensetzung der Einwohnerschaft im Blick 

auf die Ausübung politischer Rcchte Rechnung tragen «, um nach . der demokrati­

schen Idec, insbesondere dem in ihr enthaltenen Frei heitsged.nken, eine Kongruenz 

zwischen den Inhabern demokratischer politischer Rechte lind den dauerhaft einer 

besr.immten staatlichen Herrschaft Unterworfenen herzustellen« . Nach dem höchst­

richterlich akzeptierten Ansatz müsse »denjenigen Ausländern, die sich auf Dauer in 

der Bundesrepublik Deutschland niedergelassen hahen, sich hier rechtens aufl,alten 

lind dcutscher Staatsgew.lt mithin in einer Deutschen vergleichbaren Weise unter­

worfen sind, der Envcrb der deutschen Staatsangehörigkeit erleicluert« werden. 

D eutlicher kann der Auftrag an den Bundesgesetzgeber nicht sein, »Staatsvolk und 

Wohnbevölkerung wieder zusammenzuführen"". Schon 1988 stellte die Bundesre­

gierung zur Förderung der Einbürgerungen fest, daß es »nicht wünschenswert ist, daß 

ein zahlenmäßig bedeutender Teil der Bevölkerung über Generationen hinweg als 

ausländische Minderheit VOn der staatlichen Gemeinschaft und den Rechten und 

Pflichten eines Bürgers gegenüber dem Staat ausgeschlossen bleibt«". Daher war es 

ein maßgebliches Ziel der neuen Bundesregierung, »eine weitgehende Kongruenz 

zwischen den Inhabern demokratiseher politischer Rechte und der dauerhaft der 

staatliehen Herrschaft unterliegenden inländischen Wohnbevölkerung her~ustel­

len</J. 

Wie bedenkenlos die Interessen der autochtonen Westdeutschen zur Abgrenzung des 

"Staatsvolks « unter politischen Gesichtspunkten Priorität hatten. zeigt das Notauf­

nahmegeserz vom 22. 8.195°. Zum ständigen Aufenthalt in der BRD brauchten SBZi 
DDR-Deutsche nach § lAbs. 1 eine Erlaubnis. ihre Freizügigkeit war eingeschränkt. 

wie Asylbewerber wurden sie auf politische Verfolgung überprüft. Der SPD-Antrag. 

alle aufzunehmen, die nicht wegen auch im Westen strafbarer Taten verfolgt wurden, 

wurde rni.t Argumenten abgelehnt. die heuer - wie 1913 - gegen Ausländer verwandt 

werden: Das Gesetz müsse WirtSchaftsflüchtlinge abschrecken, nur 6 bis 10% galten 

67 Vgl . 8Ver[Gf. J7. 21 7 ff., '14· 
6B BV"rIG E J7, 21 7 H., 116f. 
69 Brlgicn, Bulganen. Fr;tnk:-clch. Gncchcnland. Irland. hahl'lI, Niederlande, Por(ug.d, Schweiz, Turkci, 

Uilgi1rn, Vtrt;migtc$ Konign.' ltb, Zypern; "'gI. AntwOrl der Par . t'311 tss l'kretann Sonl1t:\!)-WolS,'\st VOm 

23·:!.· 1999 auf eine Schn ftlicht.· Anfrage, BT-Drs. 14 / 4!9. S.5. 
70 BV .. ,/CC 8J. J7 ff. und 60 ff. ; Iner 8J, Jlff. , )'. 
71 Bundesinnenml nl..<acr Otto Schtly z.um t'\ rbcitsL"nl\vurf zur S133tsangchongkeicsrcchtsrcform (rn. 1); 

cuensö BT-Drs, 14/533, S. 11. 

72. Amwort der Bundesrcgicl'tLllJj auf eint Kleine A.lfr.lge, BT~ Drs. IIh79S vom 18.8. 19RB, S. 2 . 

7J Antwort von Staausekretar Schaper vom IB . 2. f999 auf eine Schnftliche Anfrage, BT~ Drs . T 4/4:9, S. l f., 
j. 
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554 als politisch verfolgt, für die anderen sei das Boot volF'. Das Bundesverfassungsge­
richt billig'te das Gesetz wegen der Bedrohung der wirtschaftlichen und sozialen Lage 
der BRD durch die starke Zuwanderung Deutscher aus der SBZ71. Das Wirtschafts­
wunder und sein Arbeitskräftebedarf machten das bis 1990 gültige Gesetz insoweit 
obsolet'", es wirkt aber im Entschädigungsrecht nach". 

Lösung aus liberalerer deutscher Tradition 

Das ius sanguinis wirkt bis heute: "Sein wesentlicher Mangel, die völkerrechtliche 
Exklusivität, führt allerdings letzten Endes dazu, daß ein vaterlandsloses Fremden­
tum sich innerhalb eines Staats territoriums anhäuft. Deshalb muß zu dem prinzi­
piellen jus sanguinis noch ergänzend das jus soli hinzutreten«?'. Auf der Grundlage 

der Gleichberechtigung von Frauen und Männern kann an das RuStAG-1913 ange­
knüpft werden, so sehr die Kontroversen etwa um die Anspruchseinbürgerung den 
heutigen ähnelten". Eheliche und nichteheliche Kinder sind mit der Geburt originär 
Deutsche; der ausländische Eheteil erwirbt die Staatsangehörigkeit mit der Ehe­
schließung; die Beschäftigung im unmittelbaren und mittelbaren öffentlichen Dienst 
- etwa Versorgungsbetrieben - sowie den Kirchen begründet die deutsche Staatsan­
gehörigkeit auch für EhepartnerInnen und Kinder - in allen Fällen ohne Verzicht auf 
die bisherige Staatsangehörigkeit. Verlangt werden ohne Anforderungen an ein 
"Deutschtum« nur wie 1913 unbescholtener Lebenswandel, angemessener Wohn­
raum und ausreichendes Einkommen nach heutigem Rechts- lind Sozialverständnis; 
deutsche Sprachkenntnis ist vorteilhaft, da sich auch der Kommunikationsmöglich­
keiten versichern muß, wer sich länger in einem Land aufhalten will; doch ist unnötig, 
es ins Gesetz zu schreibenso, was in § 86 Nr.l AuslG, ihr Vorliegen vermutend, 

dennoch geschah. Für die CSU und Teile der CDU ist das ein Hebel, die positiven 
Wirkungen des neuen Rechts möglichst stark einzuschränken. 
Recht verstanden kann das itts sanguinis Probleme lösen. Schon ein Drittel der 
Ausländer hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Für die übrigen hier Geborenen 
und/oder Aufgewachsenen mit zwei ausländischen Elternteilen, die nicht unter die 
genannten Kategorien fallen, ist das neue Gesetz eine Hilfe. Von den übrigen sind die 
Unionsbürger als Angehörige eines EU-Mitgliedstaats keine Ausländer, sondern 
ihnen statusrechtlich vorgeordnet. Das minimiert das Problem auf einen Umfang, 
der einen politisch vertretbaren Umgang mit Fremden möglich macht. 
"Die Zugehörigkeit zum Staatsvolk der Bundesrepublik wird grundsätzlich durch die 
Staatsangehörigkeit vermittelt,,; Art. 73 Nr.2 und 116 GG überlassen "die Regelung 
der Voraussetzungen für Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit und damit auch 
der Kriterien, nach denen sich die Zugehörigkeit zum Staatsvolk des näheren be­
stimmt«, dem einfachen Gesetzgeber; indem er den Erwerb für hier auf Dauer und 
rechtens lebende Ausländer erleichtert, kann er zur Ausübung politischer Rechte der 
veränderten Bevölkerungszusammensetzung Rechnung tragen", eine Grundgesetz-

74 Vgl. BT-Prot. 1/27 vom 18. I. J950, S. 841B H.; I/52 vom 27.}. 1950, S. 1 879Dff.; Bericht des Ausschusses 
fur gesamtdeutsche fragen vom ;.3.195°, BT-Drs. J/685. 

75 Vgl. BVerfGE 2, 266ff.; s.a. BVel'ur,C 3, 40ff. 
76 Ausf. Hans Dleler Jaene, Hucht ins (,;lgellc Land, Di~ Zeit, Harnburg 5.9. ]986. 
77 So § 3 Abs. I Satz 4 BVFG. Zur MOlivarion ausf. RI/dol[ HarmenmglWemer S,hllbcrtlHanns Weber, 

Las[enausgleichsgeserz, LosebL1nkommenrar, Munchen, Anm. 1.1. zu §230. 
78 Hat.s{hek (Fn.l:!), S. [93. 
79 Aus!. Huber (Fn. 8), S. '90ff. 
80 Amwon der ParI. Sraarssekretarin Sonntag-Wo!gasr auf eme Mundliehe Anfrage, BT-Prot. 14hc vom 

.2.12.1998, S. 597, Anlage 5· 
8, BVcrfGE 83, 37ff., l' und jl. 
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änderung ist für das ius soli oder andere Schritte zur Mehrstaatigkeit nicht nötig". 
Das ist keine »Rosinenpickerei«; erinnert sei an die Schwierigkeit für Moslems, nach 

islamischem Kult in Deutschland begraben zu werden; zumeist bleibt nur, als Türke 

in der Türkei begraben zu werden. Auf emotionale Bindungen und erhebliche 

Nachteile vor allem wirtschaftlicher oder vermögensrechtlicher Art in vielen Staaten 

bei Aufgabe ihrer Staatsangehörigkeit wird auch in § 87 Abs. I AuslG verwiesen. 

Die (rechts- )politische Diskussion handelt fast synonym von Staatsbürgerschaft und 

Staatsangehörigkei t. Sie regelte das Kaiserreich, da aus der Staatsbürgerschaft sich nur 

Rechte ergäben, aus dem Untertanenverhältnis nur Pflichten". Eine Reichs- und 

Staatsbiirgerschaft hatten die NS- und DDR-Diktaturen. Nazi-Deutschland be­

stimmte sie vor allem rassisch; diese und politisch "Unerwünschte« wurden ausge­

bürgert. In der DDR beruhte sie als Brücke zur sozialistischen Nation auf der 

sozialistischen Produktionsweise, kenne keine Klassenantagonismen und sei gekenn­

zeichnet durch die wachsende politisch-moralische Einheit des Volkes·'. Im demo­

kratischen und sozialen Rechtsstaat führt die Staatsangehörigkeit auf die politische 

Teilhabe an der Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen zurück. Ihr Erwerb ist 

wie bei den Kindern der Beginn der Integration in den Staatsverband. steht nicht am 

Ende. Sie ist im multikulturellen Staat ein rechtliches Band auf der Grundlage der 

Wenordnung des Grundgesetzes. Bedenklich ist die Parallele, daß im 19. Jahrhundert 
die Juden sich »integrieren« sollten, bevor sie volle staatsbürgerliche Rechte erhalten 

könnten" . 

Mehr als 1913 ist Deutschland eine geschlossene Gesellschaft. Die Vorstellung des 

ethnisch zu bestimmenden Volkes oder der völkischen Nation aus dem Gedanken der 

Staatsbürgerschaft ist vordemokratisch. nur zu begründen mit Romatizismen des 

19. Jahrhunderts". Tatsächlich ist im Sinne der Staatsangehörigkeit »eine Nation eine 

Sede. ein geistiges Prinzip . Zwei Dinge, die in Wahrheit nur eins sind, machen diese 

Seele, dieses geistige Prinzip aus. Eines davon gehört der Vergangenheit an, das andere 

der Gegenwart. Das eine ist der gemeinsame Besitz eines reichen Erbes an Erinne­

rungen, das andere ist das gegenwärtige Einvernehmen, der Wunsch, ZUSammenZU­
leben, der Wille, das Erbe hochzuhalten, welches man ungeteilt empfangen hat«'? 

Den Zusammenhalt haben wenige Staaten Europas, obwol1l Art. 6 Abs. 3 EUV auf die 

nationale Identität der Mi tgliedstaaten rekurriert . 

.. Im Bundestag sind jetzt vier Parteien vertreten, die man mit Fug und Recht als 

regionale bezeichnen kann«, die CSU bezogen auf Bayern. B 90/GRÜNE und FDP 
auf die westlichen, die PDS auf die östlichen Länder"; die Fremdheit der Menschen 

im wiedervereinten Deutschland wirkt als unsichtbare Grenze bis in die persönlichen 

Beziehungens9• Ähnliches gilt für die meisten Staaten Europas"", so sehr Regional-

81. So Sc/JOh , Interview (Fn. 4). 
8) Vgl. Laband/ Mayer (1' " . 11), S. 4) fr., 45 H., Zorn (Fn. (6). S. )69 fr. , H"e de Grau (Fn. 'J), S. 42. Zum 

Inhah der Reichs- und SC/\i\tsburg,erschah: f-/.HIchek (Fn . 11), S. 21 I ff. 
84 Vgl. Nation, in: Klclnl'S Polili $(:hes Worterbuch, hrsgg, durch ein AUWTcnkollckm', Bcrlin(Ost) 1988, 

S. 6.8 ff. 
Ss Vgl. Mzchad Bremur, Belohnte Br:;lvhclt, fAZ 26. I. '999. S. " S. 
86 In EX-JugOlI~wlc:r) werden unbcsch.det gene.l loglscher Beziehun t;t'n .., Ethmen« <tus der Religionszugc­

hOrl gkelt abgclcltel. Zurn ßeitr1g der i hsroriker und Pohtikwlsscnschafclcr der Weimarer Republik zu 
volkischell [deen und dem Glaubl'll an die 1'ukunfrvcrbUIgeudc Suhstan:t. des dcmschen Volks H."1m­
V/rlch W"hh'r, In den FUßSl2.pfcn der kampf<" ndcn Wissenschaft, FAZ 4. I. '999. S. 48. 

87 Erm'sc R"1Ian, Das Plebiszit dcr Vcrgeßlichcn, uber Nationen und dc.·r.'I Damon dc S" Nationalismus - ein 
Vorrrag, MIS dem Jahre ,881, FAZ :'7. ) . 1993, BuZ S. 2. 

88 Gunter Nonnenmdcher, Von Bonn nach Berlin, FAZ}1. 12. 199B, S. I. 

89 $0 gibt: es in ß crlin 2,6% O SI- WCSl-Tr;\uungcn) 16% binatlOnalc Ehen; vgL PJuhpp GCH/cr, Ja keinen von 
. drüben .. !, U Z 7./8. J l- 1998, S. 27. 

90 Tones haI sculangem nur England.; dte st,uken Nationalisten wollen Schaubild VOnl Veremigten König­
reich t.rennen. h~ftcns zweitstarkstc P~HtCj, di(! Lcga Nord, will Padanlcns Unabh;\ngigkeit. Korsikas 

555 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1999-4-543 - Generiert durch IP 216.73.216.0, am 11.03.2026, 03:52:49. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1999-4-543


parreien sich für beschränkte Interessen ihrer Region in die nationale Politik ein­
bringen mögen. In dieser Situation der Desintegration staatsbürgerlicher Beziehun­
gen muß ein freiwilliges staatsangehörigkeitsrechtliches Band gefunden werden. 
Denn "das Dasein einer Nation ist ein tägliches Plebiszit, wie das Dasein des ein­
zelnen eine andauernde Behauptung des Lebens ist,,9'. Das Band zu schaffen, ist eine 
politische Aufgabe. Sie bedarf keines Bekenntnisses zum (deutschen) Volkstum durch 
Abstammung, Sprache, Erziehung und Kultur im Sinne von § 6 BVFG. Sie setzt den 
Willen zur Gemeinsamkeit voraus, die niemandem vom Mittun ausschließt, gleich 
warum er hier lebt. Das ius s.nguinis entspricht "der Betonung des nationalen 
Gedankens«". Dazu zählt die vom Schrifttum des Kaiserreichs und der Weimarer 
Republik besonders betonte politische Treuepflicht, die § 86 Nr. 2 AuslG wegen der 
PKK wieder vorsieht. 

Die Nation als tägliches Prinzip ist die Brücke zum vielgestaltigen Europa, dessen 
Grundlage die EU ist9l . Für das Bundesverfassungsgericht" bildet sie» keinen sich auf 
ein europäisches Staatsvolk stützenden Staat«; da dieses gemeinsame Staatsvolk fehle, 
sei politisches Handlungszentrum weiterhin der Mitgliedstaat, der die demokratische 
Legitimation vermittle". Als Vereinigung unabhängiger und souveräner Mitglied­
st"aten als »Herren der Verträge« begründe sie (nur) »einen Sta.renverbund zur 
Verwirklichung einer immer engeren Union«, die »zur Achtung dcr nationalen Iden­
tität ihrer Mitgliedstaaten verpflichtet« sei. Das Staatsvolk wird nicht bestimmt", die 
Staaten werden vorausgesetzt als "die institutionellen Einheiten, in denen sich De­
mokratie entwickelt,,97. Offenbar wird dic deutsche Vorstellung des 19.Jahrhundem 
von der Homogenität weiter zugrundegelegt. Sich von der letztlich ethnischen 
Grundlage innerstaatlich zu lösen und den Weg zum multikulturellen Europa zu 
öffnen, verhinderte engstirniges bürgerliches und petitbourgoises Denken. Denn was 

ist in der Demokratie ein "Staatsvolk" mehr als die möglichst effiziente Organisation 
politischer Teilhabe(rechte) in einem wie immer konstituierten Gebiet. ErnestRenan: 
"Die Nationen sind n.ichrs Ewiges. Sie haben einmal angefangen, sie werden enden. 
Die europäische Konföderation wird sie wahrscheinlich ablösen.« 

Loslosung \'on FrilokreictJ wird mir Waffengewalt versucht. Spanien hat seit Jahrzehnrcn einen Burger­
krieg fur cin unabhanbig:c.s ßasken land. ßclticn bewahn nur das Konigshaus vor dem Auseinander­
brechen. Der BJlkan ist, was fur die k.u.k.-Mona n.:llIc einst Volkergefangms hieß. 

91 Renan (Fn. 87). 
92 HlllJchl!k (rn. 12), S. 193. 
93 Dazu Ropcr, Das Volk Europ's, einig In SClIlCn Yolkern und Stammen) ZRP '996, .. 68(f. 
94 Dazu BV'ifGE 89, 'j j Ir., ,S8f. 
95 VgL Paltl Ktrcbltof, DIe Gew;tltcnbalancc 7.wischen staatlichen und europa,schen Organen, J2 '99g. 

96\ H., 96,. 
96 Auch nicht \"om Berichterstatter Ktrcbhof. Die Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts 10 Zeuen des 

Umbruchs, NJW '996 , '4971r. , Ijo" 

97 KtrcbhoJ, Gewaltenbalance (Fn. 95), S. 972. 
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